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Einleitung

Doping ist ein Thema, das die Sportwelt wie kaum ein anderes beschäftigt. Fast 
täglich gibt es neue Meldungen über gedopte Athleten oder Spekulationen über 
den Hintergrund außergewöhnlicher sportlicher Erfolge.1 Das Phänomen der 
künstlichen Leistungssteigerung beschränkt sich nicht auf den Profisport. Viel-
mehr nehmen auch zahlreiche Freizeit- und Amateurathleten2 illegale Substan-
zen zu sich.3 Dabei haben Herstellung und Vertrieb von Dopingmitteln bereits 
den Charakter von grenzüberschreitender organisierter Kriminalität angenom-
men.4 

A. Grundlagen

Nachfolgend soll zunächst ein Überblick über das Doping und seine Bedeutung 
für Athleten und Verbände gegeben werden (I.). Im Anschluss wird knapp die 
Notwendigkeit der Dopingbekämpfung erörtert (II.). Nach einem Blick auf die 
Problematik der Regelungsvielfalt im Bereich der Dopingbekämpfung (III.) soll 
das Ziel der Arbeit formuliert werden (IV.).

I. Doping und seine Bedeutung für Athleten und Verbände

Obschon Doping im Sport keine neue Praxis ist,5 bringt es seit einigen Jahren 
verstärkt die Glaubwürdigkeit des Sports ins Wanken. Internationale Sportwett-

1 Vgl. z. B. FAZ v. 28.6.2018, Nr.  147, S.  33; 23.6.2018, Nr.  143, S.  3; 15.6.2018, Nr.  136, 
S.  31.

2 Wenn in dieser Arbeit von Sportlern und Athleten die Rede ist, sollen damit sämtliche
Personen gemeint sein, die sich sportlich betätigen. Die alleinige Verwendung der maskulinen 
Form dient ausschließlich der besseren Lesbarkeit.

3 Vgl. Nieß/Striegel/Wiesing, in: DtschZSportmed 65 (2014), 29 (30).
4 Schmidt, in: Vieweg (Hrsg.), Facetten des Sportrechts, S.  207 (208). 
5 Ausführlich z. B.: Mitten/Opie, in: Siekmann/Soek (Hrsg.), Lex Sportiva: What is Sports 

Law?, S.  173 (179 ff.).
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bewerbe werden zunehmend von Dopingskandalen überschattet.6 Keine Sportart 
und keine Nation ist gegen die größte Bedrohung und gleichermaßen größte He-
rausforderung des Leistungssports gefeit.7 

Für die Athleten ist neben der Befriedigung ihres sportlichen Ehrgeizes auch 
die Aussicht, durch die künstliche Leistungssteigerung ihre Verdienstmöglich-
keiten zu verbessern, ein Grund zu dopen.8 An den persönlichen Höchstleistun-
gen eines Sportlers partizipiert oft auch sein Umfeld, also z. B. Trainer und Be-
treuer, sodass häufig auch diese darauf hinwirken, dass immer raffiniertere Me-
thoden des Dopings entwickelt werden.9 

Der organisierte Sport sieht sich gezwungen, mit harten Maßnahmen gegen 
den Dopingmissbrauch vorzugehen. Aberkannte Medaillen, Sperren für weitere 
Wettkämpfe und hohe Geldstrafen sind nur einige der möglichen Folgen für ei-
nen Sportler bei positiver Dopingprobe.10 Für den Kampf gegen Doping müssen 
nicht selten erhebliche Mittel aufgewendet werden.11 Die Athleten, die dem Leis-
tungssport oftmals ihr gesamtes Leben widmen, sind dem Kontrollsystem der 
Verbände ausgeliefert und haben im Falle einer positiven Dopingprobe häufig 
nur bedingt die Chance auf ein faires und unvoreingenommenes Verfahren.12 
Hinzu kommt die soziale Ächtung durch die Medien und es gibt parallel zur 
verbandlichen Dopingbekämpfung vermehrt auch staatliche Ambitionen, das 
Doping auszumerzen.13 

Gleichzeitig hat sich der Druck auf die Athleten durch die Globalisierung des 
Sports erhöht.14 Die Sportler sind dem Vergleich mit Athleten aus aller Welt aus-
gesetzt. Dies führt dazu, dass hartes Training allein nicht mehr auszureichen 
scheint, um mit den sportlichen Leistungen der Gegner mithalten bzw. diese 
übertreffen zu können.15 Einige Athleten sehen Doping daher als einzige Mög-
lichkeit, international erfolgreich zu sein.16

6 Vgl. z. B. FAZ v. 19.5.2018, Nr.  115, S.  37; 14.5.2018, Nr.  110, S.  25; 5.3.2018, Nr.  54, 
S.  27.

7 Vgl. Schmidt, in: Vieweg (Hrsg.), Facetten des Sportrechts, S.  207 (208).
8 Lenz, Die Verfassungsmäßigkeit von Anti-Doping-Bestimmungen, S.  1.
9 Lenz, Die Verfassungsmäßigkeit von Anti-Doping-Bestimmungen, S.  1.
10 Ausführlich: Petri, Die Dopingsanktion, S.  29 ff.
11 Becker, FAZ v. 1.11.2014, Nr.  254, S.  32.
12 Zu den ungleichen Machtverhältnissen im Sport ausführlich: Vieweg, in: Steiner/Walker 

(Hrsg.), Von „Sport und Recht“ zu „Faszination Sportrecht“, S.  307 (308 ff.); vgl. auch Blei-
stein/Degenhart, NJW 2015, 1353 (155 ff.); Prütting, SpuRt 2016, 143 (146).

13 Vgl. z. B. Digel, in: Nickel/Rous, (Hrsg.), Das Anti-Doping Handbuch, S.  87 (107 ff.); 
Scheler, Zeit-Online v. 23.3.2016, S.  2.

14 Vgl. Nafziger, in: Siekmann/Soek (Hrsg.), Lex Sportiva: What is Sports Law?, S.  109 
(110 ff.).

15 Vgl. Martin, FAZ v. 28.8.2008, Nr.  201, S.  64.
16 Vgl. Kreuzer, ZRP 2013, 181 (182).
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II. Notwendigkeit der Dopingbekämpfung

Doch wozu Doping überhaupt bekämpfen? Sollte es nicht Sache der Athleten 
sein, welche Substanzen sie ihrem Körper zuführen und welche Risiken sie da-
mit eingehen? Schließlich werden auch in anderen Lebensbereichen leistungs-
steigernde Mittel konsumiert, ohne dass dies einen vergleichbaren weltweiten 
Aufschrei nach sich zieht.17 Insbesondere auf der Grundlage dieser Überlegun-
gen wird teilweise eine Freigabe von Doping zur Lösung der Dopingproblematik 
diskutiert.18 Dagegen sprechen jedoch gewichtige Gründe.19

Zunächst läuft der Konsum von Dopingmitteln bzw. die Anwendung von Do-
pingmethoden der Chancengleichheit als einem der wichtigsten Prinzipien des 
Sports zuwider.20 Dabei sind völlig gleiche Grundvoraussetzungen der Athleten 
zwar utopisch, denn jeder Sportler hat z. B. andere körperliche Voraussetzungen 
und Trainingsmöglichkeiten.21 Die Anwendung leistungssteigernder Mittel oder 
Methoden verzerrt den sportlichen Wettbewerb jedoch künstlich und wider-
spricht damit sportlichen Idealen.22 Bei einer Freigabe von Doping wäre die Ver-
fälschung des Wettkampfgeschehens noch erheblicher. Die finanziellen Mittel, 
die ein Athlet in Dopingsubstanzen bzw. -methoden investieren kann, könnten 
dann u. U. von größerer Bedeutung sein als seine körperlichen Voraussetzungen. 
Die Faszination des Sports lebt jedoch gerade davon, beobachten oder erfahren 
zu können, was ein Mensch aus eigener Kraft zu leisten imstande ist.23 Bei einer 
Freigabe von Doping ginge dieser Aspekt vollständig unter. 

Nicht von der Hand zu weisen ist zudem das Argument der gesundheitsschä-
digenden Wirkung der Dopingmittel und -methoden für die Athleten.24 Die teil-
weise schwerwiegenden Nebenwirkungen treten nicht selten erst Jahre später auf 
und wurden deshalb in der Vergangenheit häufig unterschätzt.25 Eine Freigabe 

17 So ergibt sich z. B. aus dem DAK Gesundheitsreport (2015), dass die Einnahme ver-
schreibungspflichtiger Medikamente zur kognitiven Leistungssteigerung am Arbeitsplatz er-
heblich zugenommen hat, vgl. DAK-Gesundheitsreport, März 2015, S.  29 ff.

18 Vgl. z. B. Volkmer, in: Körner/Patzak/Volkmer (Hrsg.), BtMG, Vorb. zum AMG, Rn.  315; 
Striegel, in: L/N/P (Hrsg.), AntiDopG, §  2, Rn.  6 ff.; Digel, in: Digel (Hrsg.), Doping im Sport, 
S.  1 (28 ff.); Wagner/Castronova, Zeit-Online v. 26.2.2013, S.  1.

19 Umfassend: Haug, Doping, S.  103 ff.; Digel, in: Digel (Hrsg.), Doping im Sport, S.  1 
(28 ff.); Schneider/Butcher, in: Tännsjö/Tamburrini (Hrsg.), Values in Sport, S.  185 (186 ff.).

20 Vgl. z. B. Peukert, npoR 2015, 95 (98); Finken, PharmR 2016, 445 (446); Digel, in Digel 
(Hrsg.), Doping im Sport, S.  1 (16).

21 Haug, Doping, S.  112.
22 Haug, Doping, S.  105.
23 Striegel, in: L/N/P (Hrsg.), AntiDopG, §  2, Rn.  9; Digel, in: Digel (Hrsg.), Doping im 

Sport, S.  1 (30).
24 Striegel, in: L/N/P (Hrsg.), AntiDopG, §  2, Rn.  7.
25 Vgl. Summerer, in: F/P/S (Hrsg.), Praxishandbuch Sportrecht, S.  242, Rn.  337 f.



4 Einleitung

von Doping würde ggfs. dazu führen, dass sich Athleten in größerem Umfang 
erheblichen gesundheitlichen Risiken bis hin zur Todesgefahr aussetzen.26 Dane-
ben ist zu beachten, dass der nicht dopende Athlet – will er mithalten – durch das 
Verhalten des dopenden Sportlers unter Druck gesetzt wird, ebenfalls zu dopen 
und damit seine Gesundheit zu gefährden.27 

Dem Leistungssport kommt ferner eine gewisse Vorbildfunktion zu.28 Da es 
der Ethik des Sports widerspricht, sich mit gesundheitsschädigenden Mitteln 
eine Leistungssteigerung zu verschaffen, würde der Sport durch eine Freigabe 
von Doping seine gesellschaftliche Vorbildfunktion, insbesondere. für Kinder 
und Jugendliche, sowie auch seine bereits heute zuweilen angezweifelte Glaub-
würdigkeit endgültig verlieren.29

Selbst wenn man die genannten Gründe für sich genommen nicht als ausrei-
chend erachtet, um die Notwendigkeit der Bekämpfung des Dopings zu begrün-
den,30 machen sie, kumulativ gesehen, deutlich, warum die Freigabe des Dopings 
keine echte Option zur Behebung der Dopingproblematik sein kann.

III. Spannungsverhältnisse der Dopingbekämpfung

Um den Missbrauch von Dopingmitteln und -methoden einzudämmen, sind be-
reits zahlreiche Maßnahmen unternommen worden. Aktiv werden hier nicht nur 
Sportverbände, sondern zunehmend auch Staaten, indem sie eigene Anti-Do-
ping-Gesetze erlassen.31 Diese Entwicklung entspricht der zunehmenden „Ver-
rechtlichung“32 des Sports, die zwar seit geraumer Zeit teilweise argwöhnisch 
beobachtet wird,33 sich jedoch nicht aufhalten lässt.34 Zu sehr rückt die wirt-
schaftliche Relevanz des Sportbetriebs den Leistungssport in das Blickfeld der 
Regierungen der Staaten.35 Hinzu kommen internationale Abkommen sowie die 
internationale Kooperation von Verbänden mit dem Ziel der Ausmerzung des 

26 Digel, in: Digel (Hrsg.), Doping im Sport, S.  1 (29).
27 Weber, in: Weber (Hrsg.), BtMG, §  1 AntiDopG, Rn.  9; Maas, NStZ 2015, 305 (307).
28 Striegel, in: L/N/P (Hrsg.), AntiDopG, §  2, Rn.  9.
29 Haug, Doping, S.  107 f., 114 f.
30 Vgl. Tamburrini, in: Tännsjö/Tamburrini (Hrsg.), Values in Sport, S.  200 (215).
31 Vgl. z. B. Digel, in: Nickel/Rous, (Hrsg.), Das Anti-Doping Handbuch, S.  87 (107 ff.).
32 Wax, Internationales Sportrecht, S.  33; Adolphsen, SchiedsVZ 2004, 169 (171); vgl. Naf-

ziger, in: Siekmann/Soek (Hrsg.), Lex Sportiva: What is Sports Law?, S.  109 (113).
33 Vgl. Adolphsen, in: Jahrbuch der Gesellschaft Junger Zivilrechtswissenschaftler 2002, 

S.  281 (283); v. Münch, NJW 1996, 3324 (3325).
34 Wax, Internationales Sportrecht, S.  31 ff.
35 Wax, Internationales Sportrecht, S.  31 ff.
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Dopings.36 Die daraus resultierende Regelungsvielfalt birgt das Risiko für 
Rechtsunsicherheit sowie widersprüchliche Entscheidungen und Maßnahmen.37 
Dies ist mit einem der wichtigsten Prinzipien des Sports, der Chancengleichheit, 
nicht vereinbar.38 

IV. Ziel der Arbeit

In der Arbeit soll zunächst gezeigt werden, welche Defizite in der derzeitigen 
Dopingbekämpfung aus deutscher Perspektive sowohl auf nationaler als auch 
auf internationaler Ebene bestehen. Dabei sollen besonders die Spannungsver-
hältnisse zwischen nationaler und internationaler sowie verbandlicher und staat-
licher Dopingbekämpfung herausgestellt werden. Nach einer Analyse der derzei-
tigen Maßnahmen der Dopingbekämpfung sowie der Aufdeckung potentieller 
Schwächen, soll ein alternatives System entwickelt werden, mit bzw. in dem 
Doping effektiv bekämpft werden könnte.

B. Gang der Untersuchung

Die Arbeit nähert sich dem Thema Doping zunächst aus verschiedenen Perspek-
tiven. Nach einer begrifflichen Klärung des Dopings im ersten Kapitel folgt im 
zweiten Kapitel ein Überblick über die Grundlagen der verbandlichen Dopingbe-
kämpfung in Deutschland. Das dritte Kapitel zeigt sodann die verfassungsrecht-
lichen Grenzen verbandlicher Dopingbekämpfung auf und stellt einige Defizite 
des derzeitigen Systems heraus. Im vierten Kapitel werden staatliche Maßnah-
men der Dopingbekämpfung in Deutschland in den Blick genommen. Von be-
sonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang das umstrittene Anti-Do-
ping-Gesetz (AntiDopG). 

Im Anschluss folgt ein Blick auf die derzeitige Situation in der internationalen 
Dopingbekämpfung. Das fünfte Kapitel widmet sich zunächst den wichtigsten 
Abkommen, ihren rechtlichen Konsequenzen und ihrer heutigen Bedeutung. Da-
nach wird im sechsten Kapitel die World Anti-Doping-Agency (WADA) als der-
zeit wegweisende Institution im Kampf gegen Doping näher untersucht. Im Fo-

36 Ausführlich dazu: Schmidt, Internationale Dopingbekämpfung, S.  22 ff.; vgl. Vieweg/Sta-
schik, in: Vieweg (Hrsg.), Lex Sportiva, S.  17 (18 f.).

37 Ausführlich: Schleiter, Globalisierung im Sport, S.  20 ff., 45 ff.; Adolphsen, SchiedsVZ 
2004, 169 (170 f.).

38 Vgl. Vieweg/Staschik, in: Vieweg (Hrsg.), Lex Sportiva, S.  17 (18 f.); Wax, Internationa-
les Sportrecht, S.  135; Adolphsen, SchiedsVZ 2004, 169 (170).
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kus steht dabei besonders der WADA-Code (WADC) als das zentrale Regelwerk 
der Dopingbekämpfung. Zudem soll die Rechtsnatur der WADA ermittelt und 
herausgestellt werden, welche Folgen sich daraus ergeben.

In den letzten beiden Kapiteln wird ein alternatives Lösungsmodell zur Do-
pingbekämpfung entwickelt. Im siebten Kapitel soll zunächst darauf eingegan-
gen werden, ob die Gründung einer Internationalen Anti-Doping-Organisation 
sinnvoll und möglich erscheint. In den Blick genommen werden dabei zuerst 
exemplarisch die nationalen Anforderungen aus deutscher Sicht. Danach werden 
die völkerrechtlichen Anforderungen untersucht. Von besonderem Interesse ist, 
ob bzw. wie die Athleten und Sportverbände als die zentralen Akteure an einer 
solchen Organisation beteiligt werden können. Im achten und letzten Kapitel 
sollen schließlich verschiedene Ausgestaltungsoptionen einer solchen Organisa-
tion aufgezeigt werden.



1. Kapitel

Begriff des Dopings

Um das Dauerproblem „Doping“ einer rechtlichen Analyse unterziehen zu kön-
nen, ist zunächst eine möglichst konkrete Begriffsbestimmung notwendig. Da 
sich sowohl der organisierte Sport sowie auch Medien und Politik diesem Thema 
seit geraumer Zeit intensiv widmen, könnte der Schluss naheliegen, dass eine 
genaue Vorstellung davon besteht, was bekämpft werden soll. Die mannigfalti-
gen denkbaren Möglichkeiten des Dopings führen jedoch zu Uneinigkeiten. 
Nachfolgend soll zunächst im Überblick dargestellt werden, dass und warum es 
derzeit an einer einheitlichen Definition des Begriffs Doping fehlt (A.). Im An-
schluss folgt die Erörterung, warum sich insbesondere in internationalen Ab-
kommen und Anti-Doping-Regelwerken die Verwendung von Listen etabliert 
hat, um ein Verhalten als Doping einordnen zu können (B.). Die Ergebnisse sol-
len in einem Zwischenergebnis festgehalten werden (C.).

A. Keine einheitliche abstrakte Definition

Obwohl „Doping“ als Begriff ständig in den Medien präsent ist, gibt es bisher 
keine abstrakte, international anerkannte und allgemeinverbindliche Definition 
dieses Phänomens des Leistungs- und mittlerweile auch Breitensports.1 Einigkeit 
besteht hinsichtlich der Tatsache, dass es sich um unterschiedliche Formen der 
unzulässigen Leistungssteigerung im Sport handelt.2 Diese jedoch näher einzu-
grenzen und zu bestimmen erscheint hinsichtlich des ständigen technischen und 
medizinischen Fortschritts schwierig.3 Es findet ein regelrechter Wettkampf zwi-
schen den dopenden Sportlern und ihren Unterstützern einerseits und den Do-
pinglaboren auf der anderen Seite statt, die Mühe haben, die neuen Methoden 

1 Schulz, Doping als strafbare Gesundheitsgefährdung, S.  23; Spann, in: Schröder/Kauff-
mann (Hrsg.), Sport und Recht, S.  42 (42). 

2 Spann, in: Schröder/Kauffmann (Hrsg.), Sport und Recht, S.  42 (42); Vieweg, NJW 1991, 
1511 (1511); Franz/Hartl, NJW 1988, 2277 (2278). 

3 Volkmer, in: Körner/Patzak/Volkmer (Hrsg.), BtMG, Vorb. zum AntiDopG, Rn.  3.
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und Dopingmittel zu erkennen und nachzuvollziehen, da unklar ist, wonach 
überhaupt gesucht werden soll.4

Die Schwierigkeit der Schaffung einer abstrakten Definition wird besonders 
angesichts der problematischen Erfassung von Praktiken wie dem Blut-5 oder 
Gendoping6 deutlich. Bei den unterschiedlichen Formen des sog. Blutdopings 
soll die Ausdauerleistung des Sportlers durch die Verbesserung der Sauerstoff-
versorgung der Muskulatur gesteigert werden.7 Dem Sportler wird dafür zu-
nächst Eigenblut entnommen.8 Das konservierte Blut des Sportlers, welches 
ggfs. nach einem Höhentraining eine erhöhte Zahl an roten Blutkörperchen (Ery-
throzyten) enthalten kann,9 wird dem Athleten vor dem Wettkampf intravenös 
wieder zugeführt.10 Auch Fremdblutdoping ist möglich.11 Teilweise werden Blu-
tersatzstoffe und Arzneimittel zugeführt.12 Dies entspricht zwar nicht dem Be-
griff des Blutdopings im engeren Sinne, wird angesichts der Gemeinsamkeit des 
Ziels der Erhöhung der Sauerstoffkonzentration im Blut aber als Blutdoping im 
weiteren Sinne bezeichnet.13 Ob dies als Doping zu bewerten ist, ist letztlich eine 
Wertungsfrage.14 Zu bedenken wären zur Einordnung die Zwecke des Doping-
verbots sowie die Tatsache, dass das Blut üblicherweise als körpereigene Sub-
stanz abgenommen und schließlich wieder zugeführt wird.15 

Eine weitere nur schwer einzuordnende Methode stellt das Gendoping dar. 
Wissenschaftler arbeiten derzeit an verschiedenen Arten von Gentherapien, bei 
denen beispielsweise die Funktion defekter Gene verändert oder diese komplett 
ausgeschaltet werden sollen.16 Diese Therapien dienen eigentlich medizinischen 
Zwecken.17 So erhofft man sich in der Zukunft dadurch z. B. die Heilung von 

4 Thevis/Geyer/Schänzer, in: Höfling/Horst (Hrsg.), Doping – warum nicht?, S.  13 (13).
5 Vieweg, NJW 1991, 1511 (1511 f.).
6 Thevis/Geyer/Schänzer, in: Höfling/Horst (Hrsg.), Doping – warum nicht?, S.  13 (18 f.); 

ausführlich zum Begriff: Gerlinger/Petermann/Sauter, Gendoping, S.  3 ff.
7 Schulz, Doping als strafbare Gesundheitsgefährdung, S.  40; Parzeller/Rüdiger, ZRP 2007, 

137 (138). 
8 Volkmer, in: Körner/Patzak/Volkmer (Hrsg.), BtMG, Teil 2, Kap.  3, J., Rn.  136.
9 Nur selten ist eine deutliche Steigerung der Anzahl roter Blutkörperchen nach einem Hö-

hentraining messbar, dazu: Schulz, Doping als strafbare Gesundheitsgefährdung, S.  42.
10 Vieweg, NJW 1991, 1511 (1512).
11 Volkmer, in: Körner/Patzak/Volkmer (Hrsg.), BtMG, Teil 2., Kap.  3, J., Rn.  135.
12 Zu den verschiedenen Möglichkeiten: Volkmer, in: Körner/Patzak/Volkmer (Hrsg.), 

BtMG, Teil 2, Kap.  3, J., Rn.  137 ff.
13 Schulz, Doping als strafbare Gesundheitsgefährdung, S.  42; Parzeller/Rüdiger, ZRP 

2007, 137 (138).
14 Vieweg, NJW 1991, 1511 (1512).
15 Vieweg, NJW 1991, 1511 (1512).
16 Spiller, Zeit-Online v. 22.2.2012.
17 Spiller, Zeit-Online v. 22.2.2012.
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Muskel- oder Bluterkrankungen.18 Beim Gendoping könnten entsprechende 
gentherapeutische Methoden missbraucht werden.19 Auch diese Methoden lassen 
sich, insbesondere angesichts der vielseitigen denkbaren Manipulationsmöglich-
keiten, nur schwer abstrakt bestimmen.

Problematisch erscheint zudem die Abgrenzung von Dopingmethoden und 
-mitteln gegenüber zulässigen Maßnahmen, durch die Gesundheitsgefährdungen 
bzw. -schädigungen durch extreme Leistungsbelastungen abgewendet werden 
sollen und die dabei ggfs. gleichzeitig bezwecken, den sportbedingten Leistungs-
abfall auszugleichen.20 Hierbei handelt es sich nach dem klassischen Verständnis 
nicht um Doping.21 Die Unterscheidung zwischen den zulässigen leistungserhal-
tenden Maßnahmen und der unzulässigen künstlichen Leistungssteigerung kann 
sich entsprechend in Einzelfällen schwierig gestalten, was wiederum das Bedürf-
nis nach einer konkreteren Definition verstärkt.22

Überwiegend bleibt ebenfalls unklar, ob, wie teilweise gefordert, subjektive 
Elemente oder zusätzliche Punkte, wie der Zweck des Dopingverbots, in die De-
finition aufgenommen werden sollten.23 Eine umfassende abstrakte Definition, 
die alle Eventualitäten umfasst, kann damit derzeit kein realistisches Ziel sein.24

B. Die Bedeutung von Listen für die begriffliche Einordnung  
als Doping

In der Praxis hat sich mangels einer abstrakten, allgemeinverbindlichen und um-
fassenden Definition die Verwendung von Listen durchgesetzt.25 Diese bieten 
den Vorteil, dass die mit Sanktionen bedrohten Verhaltensweisen und Dopingme-
thoden bzw. Mittel bei Bedarf, d. h. z. B. bei neuen medizinischen Erkenntnissen, 
ergänzt werden können.26 

18 Vgl. Striegel, in: L/N/P (Hrsg.), AntiDopG, §  2, Rn.  73 f.
19 Vgl. Striegel, in: L/N/P (Hrsg.), AntiDopG, §  2, Rn.  73 f.
20 Schulz, Doping als strafbare Gesundheitsgefährdung, S.  143 f.; Franz/Hartl, NJW 1988, 

2277 (2278); vgl. Linck, NJW 1987, 2545 (2547). 
21 Franz/Hartl, NJW 1988, 2277 (2278); Linck, NJW 1987, 2545 (2547).
22 Franz/Hartl, NJW 1988, 2277 (2278); Linck, NJW 1987, 2545 (2547).
23 Umfassend zur Problematik: Vieweg, NJW 1991, 1511 (1511 f.).
24 Vieweg, NJW 1991, 1511 (1512).
25 Spann, in: Schröder/Kauffmann (Hrsg.), Sport und Recht, S.  42 (42); dazu auch: Petri, 

Die Dopingsanktion, S.  251 ff.
26 Spann, in: Schröder/Kauffmann (Hrsg.), Sport und Recht, S.  42 (42); Petri, Die Do-

pingsanktion, S.  251 ff.; Asmuth, in: Asmuth (Hrsg.), Was ist Doping? S.  13 (30).
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Eine erste taugliche allgemeine Definition findet sich im Europaratsabkom-
men gegen Doping im Sport vom 16.11.1989.27 In Art.  2 Abs.  1 des Abkommens 
wird Doping definiert als „[…] die Verabreichung pharmakologischer Gruppen 
von Dopingwirkstoffen oder Dopingmethoden an Sportler und Sportlerinnen 
oder die Anwendung solcher Stoffe oder Methoden durch diese Personen […]“28. 
Zweck ist auch danach die Leistungssteigerung in Abgrenzung zur medikamen-
tösen Behandlung einer Krankheit.29 Die Einordnung als Dopingwirkstoff oder 
-methode erfolgt anhand einer Verbotsliste, die sich im Anhang befindet und 
ständig aktualisiert wird.30

Das Europaratsabkommen gegen Doping im Sport bindet neben den Mitglie-
dern des Europarats mit Kanada, Tunesien, Weißrussland und Australien zwar 
auch vier Nichtmitglieder,31 hat darüber hinaus jedoch keine internationale Gel-
tung. Das am 1.4.2004 in Kraft getretene Zusatzprotokoll des Europaratsabkom-
mens32 erleichtert die Zusammenarbeit der Staaten mit der World-Anti-Do-
ping-Agency (WADA).33 Diese stellt den World-Anti-Doping-Code (WADC)34 
auf, der international verbindlich gilt und in regelmäßigen Abständen aktualisiert 
wird. In den der WADA angehörenden Staaten gilt entsprechend die nationale 
Umsetzung des WADC. In Deutschland ist dies der Anti-Doping-Code der Na-
tional Anti Doping Agency (NADC).35

Doping wird in Art.  1 NADC definiert als „das Vorliegen eines oder mehrerer 
der nachfolgend in Art.  2.1 bis Art.  2.10 festgelegten Verstöße gegen Anti-Do-
ping-Bestimmungen“. Verstöße sind demnach z. B. das Vorhandensein einer ver-
botenen Substanz, ihrer Metaboliten oder Marker in einer Probe des Athleten 
(2.1) und der Gebrauch oder der Versuch des Gebrauchs einer verbotenen Sub-
stanz oder einer verbotenen Methode durch den Athleten (2.2). Welche Substan-
zen und Methoden verboten sind, ist der jeweils aktuellen Verbotsliste der WADA 

27 BGBl.  1994 II, Nr.  11, S.  335; Summerer, in: F/P/S (Hrsg.), Praxishandbuch Sportrecht, 
S.  225, Rn.  281.

28 BGBl.  1994 II, Nr.  11, S.  334 (336).
29 BGBl.  1994 II, Nr.  11, S.  335 (335).
30 Summerer, in: F/P/S (Hrsg.), Praxishandbuch Sportrecht, S.  225, Rn.  281.
31 Summerer, in: F/P/S (Hrsg.), Praxishandbuch Sportrecht, S.  225, Rn.  281.
32 Abrufbar unter: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCT 

MContent?documentId=0900001680081569, zuletzt abgerufen am 9.5.2019.
33 Summerer, in: F/P/S (Hrsg.), Praxishandbuch Sportrecht, S.  225, Rn.  281; ausführlich: 

Schmidt, Internationale Dopingbekämpfung, S.  22 ff.
34 Abrufbar unter: https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada-2015-

world-anti-doping-code.pdf, zuletzt abgerufen am 9.5.2019.
35 Abrufbar unter: http://www.nada.de/fileadmin/user_upload/nada/Downloads/Regelwer 

ke/NADA-Code_2015.pdf, zuletzt abgerufen am 9.5.2019; Schlarmann, ZD 2016, 572 (572).
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